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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.2007

Norm

KO §21. KO §23 Abs1

KO §24

Rechtssatz

Der Gemeinschuldner als Bestandnehmer haftet nach Aufhebung des Konkurses unbeschränkt für die nach

Konkurserö5nung liegenden Bestandzinsverbindlichkeiten (Masseforderungen), wenn der Bestandgeber infolge

Anwendbarkeit des MRG und des darin vorgesehenen Kündigungsschutzes keine Möglichkeit zur Aufkündigung des

Bestandverhältnisses hatte.
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